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Antrag Erlaubnis fürs Radfahren in der Altstadt zu Nachstunden 

Der Verwaltung arbeitet ein Konzept aus, dass Radfahren an den bisher nur für Fußgängerverkehr 

erlaubten Stellen in der Altstadt in der Nacht möglich macht. Denkbar wäre eine Erlaubnis von 20h 

bis 6 Uhr morgens. 

Begründung  

Grundsätzlich ist das Verbot in der Altstadt kein Fahrrad zu fahren grundsätzlich richtig und sollte 

öfter kontrolliert werden. 

Allerdings ist in den Nachtstunden die Altstadt so leer, dass ein Verbot Radzufahren faktisch nicht 

notwendig ist. Aufgrund des Kopfsteinpflasters empfiehlt sich dennoch eine angemessene Fahrweise. 

Als Möglichkeit 1 würden wir vorschlagen, ein Schild aufzustellen, dass Radfahren (beispielsweise) 

von 20h bis 6h morgens möglich ist. 

Als Möglichkeit 2 könnte man sogar eine Ampel an den neuralgischen Punkten installieren. Wenn die 

Altstadt voll ist, bleibt Radfahren verboten; wenn sie leer ist, ist es grundsätzlich bei angepasster 

Geschwindigkeit erlaubt. 

Alternativen  

Das Fahrradfahren bleibt weiterhin verboten. Es bleibt alles wie es immer war. 

Finanzielle Auswirkungen 

Möglichkeit 1 wäre finanziell die günstigere Variante, da man nur ein paar neue Schilder 

benötigte. Möglichkeit 2 mit Ampeln wäre wohl finanziell deutlich aufwendiger. 

Klimapolitische Auswirkungen 

Womöglich sind die klimapolitischen Auswirkungen eher gering. Allerdings würde die Maßnahme 

den Ruf Tübingens als Fahrradstadt festigen. 
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